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Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Gemeindevertretung Holm 02.07.2015 öffentlich 

 
Neufassung der Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung Holm 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Aufgrund zahlreicher kommunalrechtlicher Änderungen ist eine Neufassung der Ge-
schäftsordnung für die Gemeindevertretung notwendig.  
In einer anliegenden Synopse wurden die Änderungen mit der bisherigen Fassung 
gegenübergestellt und entsprechende Hinweise dazu gegeben, so dass an dieser 
Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet wird. 
 
 
 
Finanzierung: -/- 
  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung Holm beschließt die Neufassung der Geschäftsordnung für 
die Gemeindevertretung der Gemeinde Holm.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Rißler 
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Anlagen:  
 
a) Synopse bisherige Geschäftsordnung der Gemeinde Holm und Entwurf der Neu-
fassung (sich ändernde Absätze) 
 
b) Entwurf der Neufassung der Geschäftsordnung  
 
 
 



Synopse bisherige Geschäftsordnung der Gemeinde Holm und Entwurf der Neufassung (sich ändernde Absätze) 

§ bisheriger Inhalt Inhalt lt. neuem Entwurf Bemerkungen 

§ 4 - Tagesordnung 

 
(2) Die Tagesordnung muss über die an-

stehenden Beratungspunkte hinrei-
chend Aufschluss geben. Soweit diese 
nach der Geschäftsordnung in nicht-
öffentlicher Sitzung behandelt wer-
den sollen, sind sie in der Tagesord-
nung als nichtöffentliche Tagesord-
nungspunkte zu bezeichnen. Sollen 
Satzungen, Verordnungen, Tarife und 
Verträge beraten bzw. beschlossen 
werden, sind diese als Entwürfe voll-
ständig oder auszugsweise der Einla-
dung beizufügen. 
 

 
(2) Die Tagesordnung muss über die 

anstehenden Beratungspunkte hin-
reichend Aufschluss geben. Sollen 
Satzungen, Verordnungen, Tarife 
und Verträge beraten bzw. beschlos-
sen werden, sind diese als Entwürfe 
vollständig oder auszugsweise der 
Einladung beizufügen. 

 
 

 

 
Der Satz über die Bezeichnung nichtöffent-
licher Tagesordnungspunkte muss aufgrund 
der Bestimmungen in § 35 GO entfallen. 
 

§ 6 -  Öffentlichkeit 
der Sitzungen, Aus-
schluss der Öffentlich-
keit 

(1) Sitzungen der Gemeindevertretung 
sind grundsätzlich öffentlich. 

 
(2) Die Öffentlichkeit ist unter den Vo-

raussetzungen des § 35 GO im Einzel-
fall auszuschließen.  
Sie ist in folgenden Fällen allgemein 
ausgeschlossen, ohne dass es hierzu 
eines besonderen Beschlusses der 
Gemeindevertretung bedarf: 
 a) Personalangelegenheiten 

b) Erlass, Stundung und Nieder-
schlagung von Steuern,  Abgaben 
und Entgelten, 

 c) Grundstücksangelegenheiten 

(1) Sitzungen der Gemeindevertretung 
sind grundsätzlich öffentlich. 

 
(2) Die Öffentlichkeit ist unter den Vo-

raussetzungen des § 35 GO im Einzel-
fall auszuschließen.  
 

(3) Tonband- und Filmaufnahmen zum 
Zwecke der öffentlichen Vorführung 
oder Veröffentlichung ihres Inhaltes 
sind ohne Einwilligung der Gemein-
devertretung unzulässig 
 

Ausschluss der Öffentlichkeit grundsätzlich 
nach § 35 GO nicht mehr möglich, sondern 
nur in den in § 35 GO genannten Einzelfäl-
len. 
 
 
 
Aufnahme des Hinweises auf Tonband- und 
Filmaufnahmen aufgrund der Bestimmun-
gen der GO. 
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§ 7 - Einwohnerfrage-
stunde 

Zu Beginn der Sitzung der Gemeindever-
tretung wird für Einwohnerin-
nen/Einwohner, die das 14. Lebensjahr 
vollendet haben, eine Einwohnerfrage-
stunde eingerichtet. Für die Behandlung 
dieses Tagesordnungspunktes gilt folgen-
der Ablauf: 
 

Zu Beginn der Sitzung der Gemeindever-
tretung wird für Einwohnerin-
nen/Einwohner, eine Einwohnerfrage-
stunde eingerichtet. Für die Behandlung 
dieses Tagesordnungspunktes gilt folgen-
der Ablauf: 

Die Beschränkung der Einwohnerfragestun-
de auf Einwohner, die älter als 14 Jahre 
sind, sieht die Gemeindeordnung nicht 
mehr vor. 

§ 8 -
Einwohnerbefragung 

 (1) Die Gemeindevertretung kann be-
schließen, dass eine Einwohnerbe-
fragung nach § 16c Abs. 3 GO durch-
geführt wird. Der Beschluss bedarf 
der Mehrheit der gesetzlichen Mit-
gliederzahl der Gemeindevertretung. 
Die Einwohnerbefragung kann auf 
Teile des Gemeindegebietes be-
schränkt werden. Gegenstand der 
Einwohnerbefragung können nur 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
sein. An der Einwohnerbefragung 
können sich nur Personen beteiligen, 
die an einem von der Gemeindever-
tretung festgelegten Datum über die 
Eigenschaft als Einwohner verfügten. 
Die Beteiligung an der Einwohnerbe-
fragung ist freiwillig. 

 
(2) Die Einwohnerbefragung wird in der 

Form einer örtlichen Bekanntma-
chung veröffentlicht. Die Bekannt-
machung enthält den Gegenstand 
der Befragung und den Zeitraum, in 
dem diese durchgeführt wird. 

Das Instrument der Einwohnerbefragung ist 
2013 in die Gemeindeordnung aufgenom-
men worden (§ 16c Abs. 3 GO). Die Ge-
meinden sind verpflichtet, in den Ge-
schäftsordnungen der Gemeindevertretun-
gen Regelungen über die Form zu treffen. 



 
(3) Jede Einwohnerin/Jeder Einwohner 

wird schriftlich über die Einwohner-
befragung unterrichtet. Mit der Un-
terrichtung erhalten die Einwoh-
ner/innen einen Fragebogen, der 
durch Ankreuzen beantwortet wer-
den kann. Die Fragen werden durch 
Beschluss der Gemeindevertretung 
formuliert und müssen mit Ja oder 
Nein beantwortet werden können. 
Die Benachrichtigung enthält den 
Tag, an dem der Fragebogen spätes-
tens der Gemeinde zurückgegeben 
werden muss, um berücksichtigt zu 
werden. 

 
(4) Das Ergebnis der Einwohnerbefra-

gung wird durch örtliche Bekannt-
machung veröffentlicht. 

§ 10 - Anträge 

(1) Anträge der Fraktionen sind bei der 
Bürgermeisterin/dem Bürgermeister 
einzureichen und von dieser/diesem 
auf die Tagesordnung der nächsten 
Gemeindevertretersitzung zu setzen. 
Die Anträge sind schriftlich in kurzer 
klarer Form abzufassen und zu be-
gründen. 

 
(2) Anträge, die Ausgaben verursachen 

oder vorgesehene Einnahmen min-
dern, müssen zugleich Deckungsvor-
schläge enthalten. 

Anträge der Fraktionen sind bei der Bür-
germeisterin/dem Bürgermeister einzu-
reichen und von dieser/diesem auf die 
Tagesordnung der nächsten Gemeinde-
vertretersitzung zu setzen. Die Anträge 
sind schriftlich in kurzer klarer Form abzu-
fassen und zu begründen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Absatz ist aufgrund rechtlicher Vor-
gaben zu streichen. 



 
 

§ 11 - Sitzungsablauf 

 
(3) Die Sitzungen der Gemeindevertre-

tung sind grundsätzlich in folgender 
Reihenfolge durchzuführen: 

 
a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung 

der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung, der Anwesenheit und der 
Beschlussfähigkeit 

b) Einwohnerfragestunde (§ 7) 
c) Beschlussfassung über eventuelle 

Einwendungen gegen die Nieder-
schrift der letzten Sitzung 

d) Änderungsanträge (§ 4 Abs. 4 - 6) 
e) Abwicklung der Tagesordnungs-

punkte (Mit Bekanntgabe der im 
nichtöffentlichen Teil der aktuel-
len oder letzten Sitzung gefassten 
Beschlüsse) 

f) Schließung der Sitzung 
 
 

 
 

 
(3) Die Sitzungen der Gemeindevertre-

tung sind grundsätzlich in folgender 
Reihenfolge durchzuführen: 

 
a) Eröffnung der Sitzung, Feststel-

lung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung, der Anwesenheit und 
der Beschlussfähigkeit, 

b) Änderungsanträge zur Tagesord-
nung, 

c) Bericht der Bürgermeisterin/des 
Bürgermeisters 

d) Einwohnerfragestunde, 
e) Beschlussfassung über eventuelle 

Einwendungen gegen die Nieder-
schrift der letzten Sitzung, 

f) Abwicklung der Tagesordnungs-
punkte, 

g) Bekanntgabe der im nichtöffentli-
chen Sitzungsteil gefassten Be-
schlüsse 

h) Schließung der Sitzung. 

 
Anpassung der Reihenfolge der Tagesord-
nungspunkte und Ergänzung rechtlich not-
wendiger Punkte. 
 

§ 15 - Wahlen 

(4) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeis-
ter gibt das Ergebnis der Wahl be-
kannt.  

 

(4) Die Bürgermeisterin/der Bürger-
meister gibt das Ergebnis der Wahl 
bekannt. Sie/Er kann ein anderes 
Mitglied der Gemeindevertretung, 
die/den Amtsdirektor/in oder ei-
ne/einen Verwaltungsvertreter/in 
mit der Bekanntgabe beauftragen. 

Zusatz wird vorgeschlagen, da der Bürger-
meister selbst von einer Wahl betroffen 
sein kann. 



§ 16 - Pause 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeis-
ter unterbricht die Sitzung in der Re-
gel nach einer Stunde für eine Pause. 
 

(2) Es darf nur außerhalb des Sitzungs-
raumes geraucht werden. 

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister 
unterbricht die Sitzung in der Regel nach 
einer  Stunde für eine Pause. 

 

Der bisherige letzte Satz kann aufgrund 
rechtlicher Vorgaben entfallen. 

§ 19 - Inhalt der Sit-
zungsniederschrift 

(2) Angelegenheiten, die in nichtöffentli-
cher Sitzung behandelt wurden, sind 
gesondert zu protokollieren. 
 

(3) Die Sitzungsniederschrift ist innerhalb 
von 14 Tagen den Mitgliedern der 
Gemeindevertretung und den bürger-
lichen Mitgliedern aller Ausschüsse 
zuzuleiten. Einwendungen sind inner-
halb von zwei Wochen nach Zugehen 
der Niederschrift schriftlich vorzule-
gen. Über die Einwendungen ent-
scheidet die Gemeindevertretung. 

 

 
 
 
 
(2) Die Sitzungsniederschrift soll inner-

halb von 14 Tagen den Mitgliedern 
der Gemeindevertretung und den 
bürgerlichen Mitgliedern aller Aus-
schüsse zugeleitet werden. Einwen-
dungen sind innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugehen der Niederschrift 
schriftlich vorzulegen. Über die Ein-
wendungen entscheidet die Gemein-
devertretung. 

Dieser Absatz entfällt. Nichtöffentliche Sit-
zungen gibt es nicht mehr und Inhalte aus 
nichtöffentlichen Sitzungsteilen sind inner-
halb der gesamten Niederschrift zu proto-
kollieren. 
 
Änderung in eine Soll-Vorschrift. Laut § 41 
GO soll eine Niederschrift sogar nur inner-
halb von 30 Tagen, spätestens zur nächsten 
Sitzung, vorliegen. 
 

§ 20 - Ausschüsse 

(1) Diese Geschäftsordnung gilt mit fol-
genden Abweichungen auch für die Aus-
schüsse: 

a) Die Ausschüsse werden von den 
Ausschussvorsitzenden im Einver-
nehmen mit der Bürgermeiste-
rin/dem Bürgermeister einberu-
fen. 

 
b) Bei Verhinderung der oder des 

Vorsitzenden und aller stellvertre-
tenden Vorsitzenden leitet das äl-
teste Mitglied die Sitzung des Aus-

(1) Diese Geschäftsordnung gilt mit fol-
genden Abweichungen auch für die Aus-
schüsse: 

a) Die Ausschüsse werden von den 
Ausschussvorsitzenden im Einver-
nehmen mit der Bürgermeiste-
rin/dem Bürgermeister einberu-
fen. 

 
b) Bei Verhinderung der oder des 

Vorsitzenden und aller stellvertre-
tenden Vorsitzenden leitet das äl-
teste Mitglied die Sitzung des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



schusses. 

c) Den nicht den Ausschüssen ange-
hörenden Mitglieder der Gemein-
devertretung und bgl. Mitglieder 
aller anderen Ausschüsse ist eine 
Abschrift der Einladung zu über-
senden. 

d) Anträge sind über die Bürgermeis-
terin/den Bürgermeister bei 
der/dem Ausschussvorsitzenden 
einzureichen und von die-
ser/diesem auf die Tagesordnung 
der nächsten Ausschusssitzung zu 
setzen. 

 
e) Werden Anträge von der Gemein-

devertretung oder der Bürger-
meisterin/dem Bürgermeister an 
mehrere Ausschüsse verwiesen, so 
ist ein Ausschuss als federführend 
zu bestimmen. 

 
f) Gemeindevertreterinnen und –

vertreter, Mitglieder und stellv. 
Mitglieder von Ausschüssen kön-
nen an den Sitzungen aller Aus-
schüsse teilnehmen. In Ausschüs-
sen, denen sie nicht als Mitglied 
angehören, ist Ihnen auf Wunsch 
das Wort zu erteilen und sie kön-
nen Anträge stellen. 

(2) Der § 6 der Geschäftsordnung gilt 

Ausschusses. 

c) Den nicht den Ausschüssen ange-
hörenden Mitglieder der Gemein-
devertretung und bgl. Mitglieder 
aller anderen Ausschüsse ist eine 
Abschrift der Einladung zu über-
senden. 

 
d) Anträge sind über die Bürgermeis-

terin/den Bürgermeister bei 
der/dem Ausschussvorsitzenden 
einzureichen und von die-
ser/diesem auf die Tagesordnung 
der nächsten Ausschusssitzung zu 
setzen. 

 
e) Werden Anträge von der Gemein-

devertretung oder der Bürger-
meisterin/dem Bürgermeister an 
mehrere Ausschüsse verwiesen, 
so ist ein Ausschuss als federfüh-
rend zu bestimmen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Unterabsatz entfällt. Es ist klar ge-
setzlich geregelt, das bürgerliche Aus-
schussmitglieder keine Anwesenheits-, Re-
de- und Antragsrechte in Ausschüssen ha-
ben, denen sie nicht angehören. Sie können 
dort lediglich als „normale“ Öffentlichkeit 
teilnehmen. 
 
 
Dieser Absatz entfällt aufgrund der Rege-



nicht für Ausschüsse, die nach der 
Hauptsatzung nichtöffentlich tagen.  

lung in § 46 Abs. 8 GO (alle Ausschüsse ta-
gen öffentlich). 
 

§ 25 - Datenschutz 

  
(1) Die Mitglieder der Gemeindevertre-

tung und der Ausschüsse, die im Rah-
men der Ausübung ihrer ehrenamtli-
chen Tätigkeit Zugang zu vertraulichen 
Unterlagen, die personenbezogenen 
Daten enthalten, haben bzw. von 
ihnen Kenntnis erlangen, dürfen sol-
che Daten nur zu dem jeweiligen der 
rechtmäßigen Aufgabenerfüllung die-
nenden Zweck verarbeiten oder of-
fenbaren. Personenbezogene Daten 
sind Einzelangaben über persönliche 
oder sachliche Verhältnisse einer na-
türlichen Person. Hierzu zählen auch 
Daten, die allein oder in Kombination 
mit anderen Daten eine Zuordnung zu 
einer bestimmbaren natürlichen Per-
son ermöglichen. Vertrauliche Unter-
lagen sind alle Schriftstücke, automa-
tisierte Dateien und sonstige Daten-
träger, die als solche gekennzeichnet 
sind oder personenbezogene Daten 
enthalten. Hierzu zählen auch mit ver-
traulichen Unterlagen in Zusammen-
hang stehende handschriftliche oder 
andere Notizen. 

 
(2) Die Mitglieder der Gemeindevertre-

tung und der Ausschüsse sind ver-

 
Dieser Absatz wird auf Empfehlung des ULD 
Schl-H. und der Konkretisierung der sich für 
Mitglieder des Amtsausschusses und der 
Ausschüsse ergebenden Pflichten, insbe-
sondere der Verschwiegenheitspflicht, neu 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 



pflichtet, vertrauliche Unterlagen so 
aufzubewahren, dass sie ständig vor 
Kenntnisnahme und Zugriff Dritter 
(z.B. Familienangehörige, Besucher, 
Parteifreunde, Nachbarn etc.) gesi-
chert sind. Dieses gilt auch für den 
Transport der Unterlagen. In begrün-
deten Einzelfällen ist der Bürgermeis-
terin/dem Bürgermeister auf Verlan-
gen Auskunft über die getroffenen Da-
tensicherheitsmaßnahmen zu geben. 

 
(3) Eine Weitergabe von vertraulichen 

Unterlagen oder Mitteilung über den 
Inhalt an Dritte ist nicht zulässig. Die-
ses gilt auch gegenüber Mitgliedern 
der eigenen Partei bzw. Fraktion, die 
nicht aufgrund ihrer Mitgliedschaft in 
der Gemeindevertretung oder dem 
jeweiligen zuständigen Ausschuss Zu-
gang zu den vertraulichen Unterlagen 
erhalten. 

 
(4) Die Mitglieder der Gemeindevertre-

tung und der Ausschüsse sind bei ei-
nem Auskunftsersuchen eines Be-
troffenen nach dem Landesdaten-
schutzgesetzes verpflichtet, der Bür-
germeisterin/dem Bürgermeister auf 
Anfrage schriftlich Auskunft über die 
bei ihnen aufgrund ihrer ehrenamtli-
chen Tätigkeit zu einer bestimmten 
Person gespeicherten Daten zu ertei-



len. 
 
(5) Vertrauliche Unterlagen sind unver-

züglich und dauerhaft zu vernichten 
bzw. zu löschen, wenn diese für die 
Aufgabenerfüllung nicht mehr benö-
tigt werden. Bei vertraulichen Be-
schlussvorlagen einschließlich aller 
damit im Zusammenhang stehenden 
Unterlagen ist dieses regelmäßig an-
zunehmen, wenn zur Niederschrift 
über die Sitzung, in der der jeweilige 
Tagesordnungspunkt abschließend 
behandelt wurde, keine Einwendun-
gen erfolgt sind. Alle weiteren ver-
traulichen Unterlagen sind spätestens 
5 Jahre nach Abschluss der Beratun-
gen, bei einem Ausscheiden aus der 
Gemeindevertretung oder einem Aus-
schuss sofort, dauerhaft zu vernichten 
bzw. zu löschen. Die Unterlagen kön-
nen auch der Amtsverwaltung zur 
Vernichtung bzw. Löschung überge-
ben werden. Die ausgeschiedenen 
Mitglieder haben die Vernichtung 
bzw. die Löschung aller vertraulichen 
Unterlagen gegenüber der Bürger-
meisterin/dem Bürgermeister schrift-
lich zu bestätigen. 

 
 





Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung 
der Gemeinde Holm 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Holm hat auf Grund des § 34 Abs. 2 der Ge-
meindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein (GVOBl. Schl.-H. S. 57) am               die 
folgende Geschäftsordnung beschlossen: 
 
 
 

I. Abschnitt 
Erste Sitzung nach der Neuwahl 

 
§ 1 

Erstes Zusammentreten (Konstituierung) 
(1) Die Gemeindevertretung wird zur ersten Sitzung von der bisherigen Bürgermeiste-

rin/dem bisherigen Bürgermeister spätestens zum 30. Tag nach Beginn der Wahl-
zeit einberufen (§ 34 GO). 

 
(2) Die bisherige Bürgermeisterin/der bisherige Bürgermeister erklärt die Sitzung für 

eröffnet und stellt die Anwesenheit der gewählten Mitglieder sowie die Beschlussfä-
higkeit fest. Danach überträgt sie/er dem ältesten anwesenden Mitglied der Ge-
meindevertretung die Sitzungsleitung. Bis zur Neuwahl der Bürgermeisterin/des 
Bürgermeisters handhabt das älteste Mitglied der Gemeindevertretung die Ordnung 
und übt das Hausrecht aus (§ 37 GO). 

 
(3) Die Gemeindevertretung wählt unter Leitung des ältesten Mitgliedes aus ihrer Mitte 

die Bürgermeisterin/den Bürgermeister und unter deren/dessen Leitung die Stellver-
treterinnen/Stellvertreter. Dem ältesten Mitglied obliegt es, der Bürgermeisterin/dem 
Bürgermeister die Ernennungsurkunde auszuhändigen, sie/ihn zu vereidigen und in 
ihr/sein Amt einzuführen. 

 
(4) Die neugewählte Bürgermeisterin/der neugewählte Bürgermeister hat ihre/seine 

Stellvertreterinnen/Stellvertreter und alle übrigen Mitglieder der Gemeindevertretung 
auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten durch Handschlag zu verpflich-
ten und in ihre Tätigkeit einzuführen sowie ihre/seine Stellvertreterin-
nen/Stellvertreter als Ehrenbeamte zu vereidigen und ihnen die Ernennungsurkun-
den auszuhändigen. 

 
 

II. Abschnitt 
Bürgermeister und Fraktionen 

 
§ 2 

Bürgermeister/in 
(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen der 

Gemeindevertretungen. Sie/er hat ihre Würde und ihre Rechte zu wahren sowie ih-
re Arbeit zu fördern. In den Sitzungen handhabt sie/er die Ordnung und übt das 
Hausrecht aus. Sie/er repräsentiert die Gemeinde bei öffentlichen Anlässen. Die 
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 2 
Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat diese Aufgaben gerecht und unparteiisch 
wahrzunehmen. 

 
(2) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister wird, wenn sie/er verhindert ist, durch ih-

ren/seinen 1. Stellvertreter, ist auch dieser verhindert, durch ihren/seinen 2. Stell-
vertreter vertreten. 

 
 

§ 3 
Fraktionen 

(1) Die Fraktionen teilen zu Beginn der konstituierenden Sitzung der Leiterin/dem Leiter 
der Versammlung (§ 1 Abs. 2) die Namen der Fraktionsmitglieder, der/des Vorsit-
zenden und ihrer/seiner Stellvertreterinnen/Stellvertreter schriftlich oder zu Protokoll 
mit. Die/der Fraktionsvorsitzende gibt die Erklärung für die Fraktion ab. 

 
(2) Änderungen in der Zusammensetzung und Leitung der Fraktionen sind der Bürger-

meisterin/dem Bürgermeister unverzüglich schriftlich anzuzeigen.  
 

 
 

III. Abschnitt 
Tagesordnung und Teilnahme 

 
§ 4 

Tagesordnung 
(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister beruft die Sitzung der Gemeindevertretung 

ein. 
 
(2) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister setzt die Tagesordnung fest, die mit der Ein-

ladung bekannt zu geben ist. Die Tagesordnung muss über die anstehenden Bera-
tungspunkte hinreichend Aufschluss geben. Sollen Satzungen, Verordnungen, Tari-
fe und Verträge beraten bzw. beschlossen werden, sind diese als Entwürfe voll-
ständig oder auszugsweise der Einladung beizufügen. 

 
(3) Die Presse ist zu allen öffentlichen Sitzungen einzuladen. Einladungen erhalten: 

 Uetersener Nachrichten, 

 Wedel-Schulauer Tageblatt, 

 Pinneberger Zeitung (Beilage zum Hamburger Abendblatt). 
 
(4) Die Gemeindevertretung kann vor Abwicklung der Tagesordnung mit Zustimmung 

einer Mehrheit von 2/3 ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl die Tagesordnung um drin-
gende Angelegenheiten erweitern. Angelegenheiten von der Tagesordnung abzu-
setzen oder die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu ändern, kann durch 
Mehrheitsbeschluss entschieden werden. 

 
(5) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister muss eine Angelegenheit auf die Tagesord-

nung setzen, wenn es ein Drittel der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreterinnen 
und -vertreter, ein Ausschuss oder eine Fraktion verlangt. 
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§ 5 
Teilnahme 

Wer aus wichtigem Grund an einer Sitzung nicht teilnehmen kann oder eine Sitzung 
vorzeitig verlassen will, hat das der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister rechtzeitig mit-
zuteilen. 
 
 
 

IV. Abschnitt 
Öffentlichkeit der Sitzungen 

 
§ 6 

Öffentlichkeit der Sitzungen, 
Ausschluss der Öffentlichkeit 

(1) Sitzungen der Gemeindevertretung sind grundsätzlich öffentlich. 
 
(2) Die Öffentlichkeit ist unter den Voraussetzungen des § 35 GO im Einzelfall auszu-

schließen.  
 
(3) Tonband- und Filmaufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Vorführung oder Veröf-

fentlichung ihres Inhaltes sind ohne Einwilligung der Gemeindevertretung unzuläs-
sig. 

 

 
V. Abschnitt 

Einwohnerfragestunde 
Anregungen und Beschwerden, Anfragen 

 
§ 7 

Einwohnerfragestunde 
(2) Zu Beginn der Sitzung der Gemeindevertretung wird für Einwohnerinnen/Einwohner 

eine Einwohnerfragestunde eingerichtet. Für die Behandlung dieses Tagesord-
nungspunktes gilt folgender Ablauf: 

 
a) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister informiert die Öffentlichkeit über den we-

sentlichen Inhalt der anstehenden Tagesordnungspunkte. 
 

b) Nach der Information können zu Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 
und zu Beratungsgegenständen Fragen gestellt und Vorschläge oder Anregun-
gen unterbreitet werden. 

 
(2) Der für die Einwohnerfragestunde zur Verfügung stehende Zeitraum sollte insge-

samt 30 Minuten nicht überschreiten. 
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(3) Alle Fragen, Vorschläge und Anregungen müssen kurz und sachlich sein. In der 

Sitzung nicht beantwortete Fragen sind spätestens in der folgenden Sitzung der 
Gemeindevertretung zu beantworten. 

 
 

§ 8 
Einwohnerberfragung 

(1) Die Gemeindevertretung kann beschließen, dass eine Einwohnerbefragung nach § 
16c Abs. 3 GO durchgeführt wird. Der Beschluss bedarf der Mehrheit der gesetzli-
chen Mitgliederzahl der Gemeindevertretung. Die Einwohnerbefragung kann auf 
Teile des Gemeindegebietes beschränkt werden. Gegenstand der Einwohnerbefra-
gung können nur Selbstverwaltungsangelegenheiten sein. An der Einwohnerbefra-
gung können sich nur Personen beteiligen, die an einem von der Gemeindevertre-
tung festgelegten Datum über die Eigenschaft als Einwohner verfügten. Die Beteili-
gung an der Einwohnerbefragung ist freiwillig. 
 

(2) Die Einwohnerbefragung wird in der Form einer örtlichen Bekanntmachung veröf-
fentlicht. Die Bekanntmachung enthält den Gegenstand der Befragung und den 
Zeitraum, in dem diese durchgeführt wird. 
 

(3) Jede Einwohnerin/Jeder Einwohner wird schriftlich über die Einwohnerbefragung 
unterrichtet. Mit der Unterrichtung erhalten die Einwohner/innen einen Fragebogen, 
der durch Ankreuzen beantwortet werden kann. Die Fragen werden durch Be-
schluss der Gemeindevertretung formuliert und müssen mit Ja oder Nein beantwor-
tet werden können. Die Benachrichtigung enthält den Tag, an dem der Fragebogen 
spätestens der Gemeinde zurückgegeben werden muss, um berücksichtigt zu wer-
den. 
 

(4) Das Ergebnis der Einwohnerbefragung wird durch örtliche Bekanntmachung veröf-
fentlicht. 

 
 

§ 9 
Anregungen und Beschwerden 

Einwohnerinnen/Einwohner haben das Recht, sich schriftlich oder zur Niederschrift mit 
Anregungen und Beschwerden an die Gemeindevertretung zu wenden. 
Antragstellerinnen/Antragsteller sind über die Stellungnahme der Gemeindevertretung 
möglichst innerhalb von 2 Monaten zu unterrichten. Ansonsten ist ein Zwischenbe-
scheid zu erteilen. 
 
 

VI. Abschnitt 
Beratung und Beschlussfassung 

 
§ 10 

Anträge 
Anträge der Fraktionen sind bei der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister einzureichen 
und von dieser/diesem auf die Tagesordnung der nächsten Gemeindevertretersitzung 
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zu setzen. Die Anträge sind schriftlich in kurzer, klarer Form abzufassen und zu be-
gründen. 
 
 
 

§ 11 
Sitzungsablauf 

Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind grundsätzlich in folgender Reihenfolge 
durchzuführen: 
 

a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit, 

b) Änderungsanträge zur Tagesordnung, 
c) Bericht der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 
d) Einwohnerfragestunde, 
e) Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 

letzten Sitzung, 
f) Abwicklung der Tagesordnungspunkte, 
g) Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse 
h) Schließung der Sitzung. 

 
 
 

§ 12 
Unterbrechung und Vertagung 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister kann die Sitzung unterbrechen. Auf Antrag 
von 1/3 der anwesenden Mitglieder oder einer Fraktion muss sie/er die Sitzung un-
terbrechen. Die Unterbrechung soll nicht länger als 15 Minuten dauern. 

 
(2) Die Gemeindevertretung kann 
 

a) die Beratung oder Entscheidung über Tagesordnungspunkte oder bestimmte             
Aufgabenbereiche einem Ausschuss oder der Bürgermeisterin / dem Bürger-
meister übertragen, soweit nicht § 28 GO entgegensteht, 

 
b) die Beratung über einzelne Punkte der Tagesordnung vertagen oder 
 
c) Tagesordnungspunkte durch eine Entscheidung in der Sache abschließen. 

 
(3) Über entsprechende Anträge ist sofort abzustimmen. Der Schlussantrag geht bei 

der Abstimmung dem Verweisungs-, dieser dem Vertagungsantrag vor. Wird einem 
Antrag stattgegeben, sind die bei der Antragstellung vorliegenden Wortmeldungen 
noch zuzulassen. 

 
(4) Jede Antragstellerin/jeder Antragsteller kann bei demselben Punkt der Tagesord-

nung nur einen Verweisungs-, einen Vertagungs- und Schlussantrag stellen. 
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§ 13 
Worterteilung 

(1) Gemeindevertreterinnen/Gemeindevertreter, Verwaltungsvertreterinnen / Verwal-
tungsvertreter und Sachverständige, die zur Sache sprechen wollen, haben sich bei 
der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister durch Handzeichen zu melden. 

 
(2) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister erteilt das Wort nach der Reihenfolge der 

Wortmeldungen, soweit nicht mit Zustimmung der Redeberechtigten hiervon abge-
wichen wird. 

 
(3) Das Wort zur Geschäftsordnung ist jederzeit zu erteilen und darf sich nur auf den in 

der Beratung befindlichen Tagesordnungspunkt beziehen. Es darf dadurch keine 
Sprecherin/kein Sprecher unterbrochen werden. 

 
(4) Das Wort zur persönlichen Bemerkung ist erst nach Schluss der Beratung zu ertei-

len. Persönliche Bemerkungen dürfen nur eigene Ausführungen richtig stellen und 
persönliche Angriffe, die während der Beratung gegen die Sprecherin/den Sprecher 
erfolgten, abwehren. Die Redezeit beträgt höchstens 5 Minuten. 
 

 
§ 14 

Ablauf der Abstimmung 
(1) Es wird offen durch Handzeichen abgestimmt. Namentliche Abstimmung findet 

statt, wenn es ein Viertel der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter oder eine 
Fraktion verlangt. Die einzelnen Gemeindevertreter werden dann der Reihe nach 
aufgerufen und nach ihrer Stellungnahme befragt; die Stimmabgabe wird in die Sit-
zungsniederschrift aufgenommen. Auf Verlangen ist vor der Abstimmung der Antrag 
zu verlesen. Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister stellt die Anzahl der Mitglieder 
fest, die 

 
a) dem Antrag zustimmen, 

b) den Antrag ablehnen  o d e r 

c) sich der Stimme enthalten. 
 

Wird das Abstimmungsergebnis angezweifelt, so muss die Abstimmung vor Be-
handlung des nächsten Tagesordnungspunktes wiederholt werden. 

 
(2) Liegen zu dem Tagesordnungspunkt Änderungs- und Ergänzungsanträge vor, wird 

zuerst über den abgestimmt, der von dem Antrag am weitesten abweicht. Bei Ände-
rungs- und Ergänzungsanträgen mit finanziellen Auswirkungen haben diese den 
Vorrang. In Zweifelsfällen entscheidet die Bürgermeisterin/der Bürgermeister. 

 
(1) Auf Antrag, der mit Stimmenmehrheit angenommen wurde, ist über einzelne Teile 

der Vorlage bzw. des Antrages gesondert abzustimmen. Über die Vorlage bzw. den 
Antrag ist alsdann insgesamt zu beschließen. 

 
(2) Anträge zur Geschäftsordnung haben jederzeit den Vorrang und müssen vor 

Sachanträgen erledigt werden. 
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§ 15 
Wahlen durch Stimmzettel 

(1) Zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen wird aus der Mitte der Vertretung 
ein Wahlausschuss gebildet. Dem Wahlausschuss gehört mindestens ein Mitglied 
jeder Fraktion an. 

 
(2) Für die Stimmzettel und Lose sind äußerlich gleiche Zettel und Umschläge zu ver-

wenden. Werden keine Umschläge verwendet, so sind die Stimmzettel zu falten. 
 
(3) Die Stimmzettel sind so vorzubereiten, dass der Name der zu wählenden Bewerbe-

rin/des zu wählenden Bewerbers angekreuzt werden kann. Für die Stimmabgabe ist 
einheitlich ein hierfür zur Verfügung zu stellendes Schreibgerät zu verwenden. Bei 
weiterer Beschriftung, Gestaltung oder fehlender Kennzeichnung des Stimmzettels 
ist die Stimme ungültig. 

 
(4) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister gibt das Ergebnis der Wahl bekannt. Sie/Er 

kann ein anderes Mitglied der Gemeindevertretung, die/den Amtsdirektor/in oder ei-
ne/einen Verwaltungsvertreter/in mit der Bekanntgabe beauftragen. 
 

 
§ 16 

Pause 
Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister unterbricht die Sitzung in der Regel nach einer 
Stunde für eine Pause.  
 
 
 

VII. Abschnitt 
Ordnung in den Sitzungen 

 
§ 17 

Ruf zur Sache, Ordnungsruf, Wortentzug 
und Sitzungsausschluss 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister kann Rednerinnen/Redner, die vom Ver-
handlungsgegenstand abweichen, zur Sache rufen. 

 
(2) Gemeindevertreterinnen/Gemeindevertreter, die nach § 42 GO unter Nennung des 

Namens zur Ordnung gerufen werden, können binnen 1 Woche einen schriftlich zu 
begründenden Einspruch erheben. Der Einspruch ist auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung zu setzen. 

 
(3) Der Sitzungsausschluss regelt sich nach § 42 GO. Gegen den Sitzungsausschluss 

kann ein schriftlich zu begründender Einspruch binnen einer Woche erhoben wer-
den. Der Einspruch ist auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen. 
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VIII. Abschnitt 
Sitzungsniederschrift 

 
§ 18 

Protokollführer/in 
(1) Die Gemeindevertretung beruft für ihre Sitzungen eine Protokollführerin/einen Pro-

tokollführer sowie eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter, sofern die Protokollfüh-
rung nicht durch das Amt wahrgenommen wird. 

 
(2) Die Protokollführerin/der Protokollführer fertigt für jede Sitzung eine Niederschrift 

an. Sie/er unterstützt die Bürgermeisterin/den Bürgermeister in der Sitzungsleitung, 
soweit nicht vom Amt die leitende Verwaltungsbeamtin/der leitende Verwaltungsbe-
amte oder eine von ihr beauftragte/ein von ihm beauftragter Mitarbeiterin/Mitarbeiter 
als Beraterin/Berater der Sitzung beiwohnt. 

 
 

§ 19 
Inhalt der Sitzungsniederschrift 

(1) Die Sitzungsniederschrift muss enthalten: 

a) Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung, 
b) die Namen der anwesenden und fehlenden Gemeindevertreterin-

nen/Gemeindevertreter, 
c) Namen der anwesenden Verwaltungsvertreterinnen/Verwaltungsvertreter, der 

geladenen sachverständigen Gäste, 
d) Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, 
e) Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
f) Eingaben und Anfragen, 
g) die Tagesordnung, 
h) den Wortlaut der Anträge mit Namen der Antragstellerinnen/Antragsteller, den 

wesentlichen Inhalt der Beratung, die Beschlüsse und Ergebnisse der Abstim-
mungen, 

i) sonstige wesentliche Inhalte der Sitzung, 
j) Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit. 

 
(2) Die Sitzungsniederschrift soll innerhalb von 14 Tagen den Mitgliedern der Gemein-

devertretung und den bürgerlichen Mitgliedern aller Ausschüsse zugeleitet werden. 
Einwendungen sind innerhalb von zwei Wochen nach Zugehen der Niederschrift 
schriftlich vorzulegen. Über die Einwendungen entscheidet die Gemeindevertre-
tung. 

 
(3) Während der Sitzung der Gemeindevertretung wird die Abschrift der Niederschrift 

über die öffentliche vorangegangene Sitzung im Tagungsraum zur Einsichtnahme 
ausgelegt. 

(4)  
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IX. Abschnitt 
Ausschüsse 

 
§ 20 

Ausschüsse 
Diese Geschäftsordnung gilt mit folgenden Abweichungen auch für die Ausschüsse: 

a) Die Ausschüsse werden von den Ausschussvorsitzenden im Einvernehmen mit 
der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister einberufen. 

 
b) Bei Verhinderung der oder des Vorsitzenden und aller stellvertretenden Vorsit-

zenden leitet das älteste Mitglied die Sitzung des Ausschusses. 
 
c) Den nicht den Ausschüssen angehörenden Mitgliedern der Gemeindevertretung 

und den bürgerlichen Mitgliedern aller anderen Ausschüsse ist eine Abschrift der 
Einladung zu übersenden. 

 
d) Anträge sind über die Bürgermeisterin/den Bürgermeister bei der/dem Aus-

schuss-Vorsitzenden einzureichen und von dieser/diesem auf die Tagesordnung 
der nächsten Ausschusssitzung zu setzen. 

 
e) Werden Anträge von der Gemeindevertretung oder der Bürgermeisterin/dem 

Bürgermeister an mehrere Ausschüsse verwiesen, so ist der Finanzausschuss 
als federführend zu bestimmen. 

 
 
 

X. Abschnitt 
Mitteilungspflicht 

 
§ 21 

(1) Die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse teilen der Bürgermeis-
terin/dem Bürgermeister innerhalb eines Monats nach der konstituierenden Sitzung 
mit, welchen Beruf sie ausüben. Darüber hinaus sind weitere vergütete oder ehren-
amtliche Tätigkeiten mitzuteilen, soweit dies für die Ausübung ihres Mandats von 
Bedeutung sein kann. 

 
(2) Für nachrückende Gemeindevertreterinnen/Gemeindevertreter und bürgerliche 

Ausschussmitglieder gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, dass die Angaben innerhalb ei-
nes Monats nach Annahme des Mandats mitzuteilen sind.  

 
(3) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister gibt die Angaben in einer öffentlichen Sit-

zung der Gemeindevertretung bekannt. 
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XI. Abschnitt 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

 
§ 22 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
 

Bei Planungen und Vorhaben der Gemeinde Holm, die die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen berühren, werden diese gemäß § 47f der Gemeindeordnung in folgender 
Weise beteiligt: 
 
1. Bei Errichtung oder Änderung von sportlichen Einrichtungen (Sporthallen und 

Sportplätze): Beteiligung der Jugendabteilungen/der Jugendvorstände der örtlichen 
Sportvereine. 

 
2. Bei Errichtung oder Änderung von schulischen Einrichtungen (Schulgebäude und 

Schulhöfe): Beteiligung der Schülervertretungen oder Umfragen in den Schulklas-
sen. Bei Grundschulen sind keine Schülervertretungen vorhanden, hier könnten die 
Kinder befragt werden. 

 
3. Bei Einrichtung/Änderungen einer Jugendfeuerwehr: Beteiligung der Kinder und 

Jugendlichen in den Feuerwehren. 
 
4. Bei Errichtung oder Änderung von Freizeitstätten (Bäder, Skaterbahnen, Spielplät-

ze, Jugendtreffs, usw.): Durchführung von Umfragen unter den Kindern und Ju-
gendlichen (Wünsche der Betroffenen), Durchführung von Sprechstunden für Kin-
der und Jugendliche bei der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister. 

 
5. Durchführung von organisatorischen Maßnahmen (Bauleitplanung bei betr. Einrich-

tungen, Planung des Geh- und Fahrradwegenetzes, Schülerbeförderung, Änderung 
von Öffnungszeiten, usw.): Durchführung von Umfragen unter den Kindern und Ju-
gendlichen, Durchführung von Sprechstunden für Kinder und Jugendliche bei der 
Bürgermeisterin/dem Bürgermeister. 

 
 

XII. Abschnitt 
Schlussvorschriften 

 
§ 23 

Abweichungen von der Geschäftsordnung 
Die Gemeindevertretung kann für den Einzelfall Abweichungen von der Geschäftsord-
nung mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder der Gemeindevertretung beschlie-
ßen, sofern die Gemeindeordnung nicht qualifizierte Mehrheiten vorschreibt. 
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§ 24 
Auslegung der Geschäftsordnung im Einzelfall 

Während einer Sitzung der Gemeindevertretung auftretende Zweifel über die Auslegung 
der Geschäftsordnung entscheidet die Gemeindevertretung mit einfacher Mehrheit. 
 
 
 

§ 25 
Datenschutz 

 
(1) Die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, die im Rahmen der 

Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit Zugang zu vertraulichen Unterlagen, die 
personenbezogenen Daten enthalten, haben bzw. von ihnen Kenntnis erlangen, 
dürfen solche Daten nur zu dem jeweiligen der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung 
dienenden Zweck verarbeiten oder offenbaren. Personenbezogene Daten sind Ein-
zelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer natürlichen Person. 
Hierzu zählen auch Daten, die allein oder in Kombination mit anderen Daten eine 
Zuordnung zu einer bestimmbaren natürlichen Person ermöglichen. Vertrauliche 
Unterlagen sind alle Schriftstücke, automatisierte Dateien und sonstige Datenträger, 
die als solche gekennzeichnet sind oder personenbezogene Daten enthalten. Hier-
zu zählen auch mit vertraulichen Unterlagen in Zusammenhang stehende hand-
schriftliche oder andere Notizen. 

 
(2) Die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse sind verpflichtet, ver-

trauliche Unterlagen so aufzubewahren, dass sie ständig vor Kenntnisnahme und 
Zugriff Dritter (z.B. Familienangehörige, Besucher, Parteifreunde, Nachbarn etc.) 
gesichert sind. Dieses gilt auch für den Transport der Unterlagen. In begründeten 
Einzelfällen ist der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister auf Verlangen Auskunft über 
die getroffenen Datensicherheitsmaßnahmen zu geben. 

 
(3) Eine Weitergabe von vertraulichen Unterlagen oder Mitteilung über den Inhalt an 

Dritte ist nicht zulässig. Dieses gilt auch gegenüber Mitgliedern der eigenen Partei 
bzw. Fraktion, die nicht aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Gemeindevertretung 
oder dem jeweiligen zuständigen Ausschuss Zugang zu den vertraulichen Unterla-
gen erhalten. 

 
(4) Die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse sind bei einem Aus-

kunftsersuchen eines Betroffenen nach dem Landesdatenschutzgesetzes verpflich-
tet, der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister auf Anfrage schriftlich Auskunft über die 
bei ihnen aufgrund ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zu einer bestimmten Person ge-
speicherten Daten zu erteilen. 

 
(5) Vertrauliche Unterlagen sind unverzüglich und dauerhaft zu vernichten bzw. zu lö-

schen, wenn diese für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. Bei ver-
traulichen Beschlussvorlagen einschließlich aller damit im Zusammenhang stehen-
den Unterlagen ist dieses regelmäßig anzunehmen, wenn zur Niederschrift über die 
Sitzung, in der der jeweilige Tagesordnungspunkt abschließend behandelt wurde, 
keine Einwendungen erfolgt sind. Alle weiteren vertraulichen Unterlagen sind spä-
testens 5 Jahre nach Abschluss der Beratungen, bei einem Ausscheiden aus der 
Gemeindevertretung oder einem Ausschuss sofort, dauerhaft zu vernichten bzw. zu 
löschen. Die Unterlagen können auch der Amtsverwaltung zur Vernichtung bzw.  
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Löschung übergeben werden. Die ausgeschiedenen Mitglieder haben die Vernich-
tung bzw. die Löschung aller vertraulichen Unterlagen gegenüber der Bürgermeiste-
rin/dem Bürgermeister schriftlich zu bestätigen. 

 
 

§ 26 
Geltungsdauer 

Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom heutigen Tage in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Geschäftsordnung vom             außer Kraft. 
 
 
Holm, den                  
 
 
 
 
(S) Rißler 
 Bürgermeister 
 

 



 
Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 545/2015/HO/BV 
 
 
Fachteam: Kommunikations- und Strukturmanagement Datum: 17.06.2015 
Bearbeiter: Frank Wulff AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Gemeindevertretung Holm 02.07.2015 öffentlich 

 
Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Holm 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die letztmalige Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Holm erfolgte im Jahre 
2003. Zwischenzeitlich gab es durch Nachtragssatzungen nur vereinzelte Anpassun-
gen. Aufgrund einiger wesentlicher Änderungen im Kommunalrecht wird seitens der 
Verwaltung vorgeschlagen, eine Neufassung der Hauptsatzung zu beschließen, um 
einen einwandfreien rechtlichen Stand zu erreichen.  
 
Die erste wesentliche Änderung betrifft § 2 Abs. 2. Hier geht es um die Entschei-
dungsbefugnisse des Bürgermeisters. 
 
Durch die 4. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung war das Aufgabengebiet des Bau-
ausschusses wie folgt angepasst worden: „Hoch- und Tiefbau, Bauleitplanung, Sied-
lungs- und Verkehrsfragen. Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gem. § 36 
Abs. 1 BauGB für Vorhaben nach §§ 31, 35 BauGB (Wenn durch Ablauf eine Verfris-
tung droht, kann die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister im Einzelfall das ge-
meindliche Einvernehmen bei Vorhaben nach den §§ 31, 35 BauGB erteilen. Hier-
über ist der Bauausschuss in der nächsten Sitzung zu informieren).“ 
Dieses Entscheidungsrecht im Falle einer Verfristung wurde mit unter der Ziffer 10. 
aufgenommen. 
 
Weiter wurde bei in § 2 Abs. 2 unter Ziffer 9. die abschließende Entscheidung über 
das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 Abs. 1 BauGB für Vorhaben nach den §§ 
33 und 34 BauGB eingefügt. Bei Vorhaben, die planungsrechtlich Einfluss auf die 
Gemeinde haben, hat sich der Bürgermeister im Vorwege die Zustimmung des Bau-
ausschusses einzuholen.  
In § 33 BauGB ist die Zulässigkeit von Vorhaben während der Planaufstellung gere-
gelt. § 34 BauGB behandelt die Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile. In beiden Verfahrensarten wird bereits nach der vorge-
nannten Formulierung gehandelt. Die neue Regelung in der Hauptsatzung dient so-
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mit zur rechtlichen Festsetzung gemeindlicherseits. 
 
§ 4 -Ständige Ausschüsse-: Der bisherige Absatz 4, der die Regelung enthielt, dass 
der Finanzausschuss, der Bauausschuss sowie der Ausschuss zur Prüfung der Jah-
resrechnung nichtöffentlich tagen, entfällt. Gemäß § 46 Abs. 8 GO tagen alle Aus-
schüsse öffentlich. 
 
§ 6 -Einwohnerversammlung-: Es besteht keine Pflicht zur Einberufung einer Ein-
wohnerversammlung mehr.  
 
§ 8 -Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern-: Dieser § wurde um die 
Mitglieder der Ausschüsse erweitert, da die Gemeindevertretung auch mit Ihnen Ver-
träge abschließen kann und somit die Folgen entsprechend gelten. 
 
§ 11 -Verarbeitung personenbezogener Daten-: Hier wurde die gesetzliche Grundla-
ge aus dem Landesdatenschutzgesetz berichtigt. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
In der Neufassung der Hauptsatzung sind gegenüber der jetzigen Fassung keine 
Wertgrenzen verändert worden. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: -/- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Holm.  
 
 
 
 
 
__________________ 
Rißler 
 
 
 
Anlagen: Entwurf der Neufassung der Hauptsatzung  
 
 
 



H a u p t s a t z u n g  
der Gemeinde  H o l m   (Kreis Pinneberg) 

Aufgrund  des  § 4 der  Gemeindeordnung   für  Schleswig-Holstein wird nach Beschluß 
der  Gemeindevertretung vom          und mit Genehmigung des Landrats des Kreises 
Pinneberg folgende Hauptsatzung für die Gemeinde Holm erlassen: 
 

§ 1 

Wappen, Flagge und Siegel 

(zu beachten: § 12 GO) 

(1) Das Wappen zeigt in Rot einen tordierten, bronzezeitlichen, goldenen Armring, im 
vorderen Obereck ein goldenes Eichenblatt, im hinteren eine goldene Ähre. 

 
(2) Die Gemeindeflagge zeigt auf weißem, oben mit einem blauen, unten mit einem 

roten Randstreifen abschließenden Flaggentuch, das Gemeindewappen, etwas 
zum Liek hin versetzt, in wappengerechter Tingierung. 

 
(3) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift: „Gemeinde Holm, 

Kreis Pinneberg“. 
 
(4) Die Verwendung des Gemeindewappens und der Gemeindeflagge durch Dritte be-

darf der Genehmigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. 
 

§ 2 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

(zu beachten: §§ 16 a, 27, 28, 34, 35, 43, 47, 50, 51, 82, 84 GO) 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich 
übertragenen Aufgaben. 

 
(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

1. Stundungen bis zu einem Betrag von 2.500 €, 
 
2. Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und Niederschlagung solcher Ansprüche, 

Führung von Rechtsstreiten und Abschluß von Vergleichen, soweit ein Betrag 
von 1.250 € nicht überschritten wird, 

 
3. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegen-

standes einen Betrag von 7.500 € nicht übersteigt, 
 
4. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Ver-

mögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 7.500 € nicht über-
steigt, 

 
5. Annahme von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert von 

5.000 €, 
 
6. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, 
 
7. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 12.500 €, 
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 2 
8. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 6.250 

€. 
 
9. Abschließende Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 

Abs. 1 BauGB für Vorhaben nach den §§ 33 und 34 BauGB. Bei Vorhaben, die 
planungsrechtlich Einfluss auf die Gemeinde haben, hat sie oder er sich im Vor-
wege die Zustimmung des Bauausschusses einzuholen. 

 
10. Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gem. § 36 Abs. 1 BauGB für Vor-

haben im Außenbereich nach §§ 31, 35 BauGB im Falle einer Verfristung. 
 
 

§ 3 

Gleichstellungsbeauftragte  

(zu beachten: § 22 a AO) 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Moorrege kann an den Sitzungen der Ge-
meindevertretung und der Ausschüsse teilnehmen. Dies gilt auch für nichtöffentliche 
Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekanntzuge-
ben. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu ertei-
len. 
 

§ 4 

Ständige Ausschüsse 

(zu beachten: §§ 16 a, 22 Abs. 4, §§ 45, 46, 94 Abs. 5 GO) 

(1)  Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 
 

A u s s c h ü s s e A u f g a b e n g e b i e t 

a)   Finanzausschuss 

      9 Gemeindevertreterinnen und 
 Gemeindevertreter 
 
 

 
Steuerwesen, Grundstücksangelegenhei-
ten,  Vorbereitung der abschließenden 
Stellungnahme zu den Prüfungsfeststel-
lungen der überörtlichen Prüfungen, 
Wirtschaftsförderung 

b)  Bauausschuss 

 9 Mitglieder 

 
Hoch- und Tiefbau, Bauleitplanung, Sied-
lungs- und Verkehrsfragen. Erteilung des 
gemeindlichen Einvernehmens gem. § 36 
Abs. 1 BauGB für Vorhaben nach §§ 31, 
35 BauGB (Wenn durch Ablauf eine Ver-
fristung droht, kann die Bürgermeisterin 
oder der Bürgermeister im Einzelfall das 
gemeindliche Einvernehmen bei Vorha-
ben nach den §§ 31, 35 BauGB erteilen. 
Hierüber ist der Bauausschuss in der 
nächsten Sitzung zu informieren). 

c)   Sozialausschuss 

 11 Mitglieder 

 
Sozialwesen, Jugend- und Seniorenange-
legenheiten, Ortspartnerschaften 
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d)  Kindergartenausschuss 

         9 Mitglieder 

         davon 2 Vertreter/innen vom Kinder  
         garten Arche Noah 
         und 2 Vertreter/innen vom DRK-  
         Kindergarten 
 

 
Kindertagesstätten 

e)  Schul-, Sport- und Kulturau-
schuss 

 
 13 Mitglieder 
 

Schul-, Kultur-, Bücherei- und Gemein-
schaftswesen, Sport, Erwachsenenbil-
dung 

f)  Umweltausschuss 

 8 Mitglieder 

 

Umweltschutz, Friedhofswesen, Freizeit-
anlagen, Naherholung und Golf, Kleingar-
tenwesen 

g)  Feuerwehrausschuss 

 8 Mitglieder 
         davon 1 Vertreter/in der Polizei 

Holm 
         und 1 Vertreter/in der Feuerwehr 

Holm 
 

 

Feuerschutz- und Katastrophenangele-
genheiten 

h)  Ausschuss zur Prüfung der Jah-
resrechnung 

 3 Gemeindevertreterinnen und Ge-
meindevertreter 

 

 

 
Prüfung der Jahresrechnung 

 
In die Ausschüsse zu b) - g) können Bürgerinnen und Bürger gewählt werden, die der 
Gemeindevertretung  angehören  können;  ihre  Zahl  darf  die  der  Gemeindevertrete-
rinnen und -vertreter im Ausschuß nicht erreichen.  
 
(2) In die Beiräte des vom DRK unterhaltenen Kindergartens sowie des von der ev.-

luth. Kirchengemeinde Wedel unterhaltenen Kindergartens entsendet die Gemein-
de Holm von der Gemeindevertretung zu wählende Gemeindevertreterinnen und -
vertreter. Die Anzahl der Vertreter entspricht dabei zu gleichen Teilen den Mitglie-
dern der Elternvertretung, der pädagogischen Kräfte und des Trägers des Kinder-
gartens. 

 
(3) Jede Fraktion kann die ihr angehörenden Gemeindevertreterinnen und -vertreter zu 

stellvertretenden Ausschussmitgliedern vorschlagen. Die stellvertretenden Aus-
schussmitglieder einer Fraktion werden in der Reihenfolge, in der sie gewählt wor-
den sind, tätig, wenn ein Ausschussmitglied seiner Fraktion oder ein auf Vorschlag 
seiner Fraktion gewähltes sonstiges Mitglied verhindert ist. 
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§ 5 

Aufgaben der Gemeindevertretung 

(zu beachten: §§ 27, 28 GO) 

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach §§ 27 und 28 GO zugewiesenen Entschei-
dungen, soweit sie sie nicht auf die Bürgermeisterin/den Bürgermeister oder auf ständi-
ge Ausschüsse übertragen hat. 

 
§ 6 

Einwohnerversammlung 

(zu beachten: § 16 b GO) 

(1) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann eine Versammlung der 
Einwohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, 
die Einberufung einer Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt. 

 
(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden der Gemeinde-

vertretung eine Tagesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Ein-
wohnerversammlung ergänzt werden, wenn mindestens 50 v. H. der anwesenden 
Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden sind. Zeit, Ort und Tagesordnung 
der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekanntzugeben.  

 
(3) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die Einwohnerversamm-

lung. Sie oder er kann die Redezeit auf bis zu 5 Minuten je Rednerin oder Redner 
beschränken, falls dies zur ordnungsmäßigen Durchführung der Einwohnerver-
sammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das Hausrecht aus.  

 
(4) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung berichtet in der Einwohnerver-

sammlung über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erör-
terung. Einwohnerinnen und Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu ertei-
len. Über Anregungen und Vorschläge aus der Einwohnerversammlung ist offen 
abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und Vorschläge schriftlich 
festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen von mindes-
tens 50 v.H. der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. 
Eine Abstimmung über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangele-
genheiten betreffen, ist nicht zulässig.  

 
(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Nieder-

schrift muß mindestens enthalten: 
 

1. Die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung, 

2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,  

3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren, 

4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde, und das 
Ergebnis der Abstimmung. 

 
Die Niederschrift wird von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und der 
Protokollführerin oder dem Protokollführer unterzeichnet.  
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(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindever-

tretung behandelt werden müssen, sollen dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung 
vorgelegt werden.  

 
§ 7 

Höchstbetrag für die Übertragung der Zustimmung 
zur Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben und 

der Zustimmung zum Eingehen über- und 
außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen 

(zu beachten: § 82 Abs. 1, § 84 Abs. 1 GO) 

Die Bürgermeisterin/Der Bürgermeister kann die Zustimmung zur Leistung über- und 
außerplanmäßiger Ausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 500 € sowie die Zustim-
mung zum Eingehen über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen bis zu 
einem Höchstbetrag von 500 € übertragen. Die Genehmigung der Gemeindevertretung 
gilt in diesen Fällen als erteilt. 
 

§ 8 

Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern 

(zu beachten: § 29 GO) 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern, Mitgliedern oder 
stellvertretenden Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO, der Bürgermeiste-
rin oder dem Bürgermeister und juristischen Personen, an denen Gemeindevertreterin-
nen oder -vertreter, Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder der Ausschüsse nach § 
46 Abs. 3 GO, oder die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind oh-
ne Genehmigung der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb 
einer Wertgrenze von 12.500 €, bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 1.250 
€, halten. Ist dem Abschluß eines Vertrages eine Ausschreibung vorangegangen und 
der Zuschlag nach Maßgabe der Verdingungsordnung für Leistungen oder der Verdin-
gungsordnung für Bauleistungen oder der Verdingungsordnung für freiberufliche Leis-
tungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung der Gemeindevertretung 
rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 25.000 €, bei wieder-
kehrenden Leistungen von monatlich 2.500 €, hält. 
 
 

§ 9 

Verpflichtungserklärungen 

(zu beachten: § 51 GO) 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 12.500 €, bei wiederkehrenden 
Leistungen monatlich 1.250 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie 
nicht den Formvorschriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen.  
 
 

§ 10 

Veröffentlichungen 

(zu beachten: Bekanntmachungsverordnung) 

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln, 
die sich  
• in der Hauptstraße in Höhe Haus-Nr. 25 
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• in der Uetersener Straße in Höhe Haus-Nr. 1 
• Im Sande 1 beim Dörpshus 
• in der Schulstraße 12 a beim Gemeindebüro 
• in der Wedeler Chaussee/Ecke Steinberge     

 
befinden, während einer Dauer von einer Woche bekannt gemacht. Gleichzeitig er-
folgt eine Bekanntmachung auf der Homepage des Amtes (www.amt-moorrege.de). 

 
(2) Die örtliche Bekanntmachung und Verkündung ist mit Ablauf der Aushangfrist be-

wirkt. Bekanntmachungen über Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzung von Ge-
meindevertretungen gelten beim Aushang mit Ablauf des Tages, an dem sie an den 
Bekanntmachungstafeln angeschlagen worden sind, als bewirkt. Der Aushang 
bleibt bis zum Ablauf der Sitzung verfügbar. Die Bekanntmachung im Internet bleibt 
bis zum Ablauf des Tages nach der Sitzung verfügbar. Satzungen und Verordnun-
gen bleiben auch nach der Bekanntmachung dauerhaft auf der Homepage beste-
hen. 

 
(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist 

in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, 
soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Ausle-
gung sind auch in dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Datum zu ver-
merken.  

 
(4) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen eben-

falls in der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 
 
 

§ 11 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

(zu beachten: Landesdatenschutzgesetz) 

(1) Die Gemeinde ist für die Zahlung von Entschädigungen und um Gratulationen aus-
zusprechen berechtigt, Namen, Anschrift, Funktion, Kontoverbindung, Fraktionszu-
gehörigkeit, Tätigkeitsdauer und Geburtsdatum der Mitglieder der Gemeindevertre-
tung sowie der sonstigen Ausschussmitglieder bei den Betroffenen gemäß §§ 13, 
26 LDSG zu erheben und in einer Überweisungs- sowie einer Mitgliederdatei zu 
speichern.  

 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Erhebung von Namen, Anschriften, Funktionen 
und Tätigkeitsdauer von ehrenamtlich Tätigen bei den Betroffenen gemäß § 10 
Abs. 2 LDSG und Speicherung in einer Mitgliederdatei sowie Überweisungsdatei. 

 
 
 

§ 12 

Inkrafttreten 

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Hauptsatzung vom                außer Kraft.  
 
Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 
Landrats des Kreises Pinneberg erteilt. 
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Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen. 
 
Holm, den      
 
 
 
 
(S) 

        Rißler 
           Bürgermeister  
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